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Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt 
Gronau(Westf.) für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490) für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der 
Stadt Gronau öffentlich aus und kann während der Dienstzeit im Verwaltungsgebäude der Stadt 
Gronau, Nebenstelle Jöbkesweg 19, Fachdienst Finanzen und Steuern, eingesehen werden. 
 
Gegen diesen Entwurf können Einwohner oder Abgabenpflichtige bei der o.g. Dienststelle in der 
Zeit vom 22.12.2023 bis 22.01.2024 Einwendungen erheben. Über die Einwendungen beschließt 
der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
48599 Gronau (Westf.), den 14.12.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Rainer Doetkotte 


